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aus oder nach Staaten ibertragbar werden, mit denen Kanada Gegenseitigkeitsabkom-
men aushandeit. Soiche Abkommen wilrden einer groBen Anzahi von Einwanderern zu-
gutekommen, insbesondere jenen, die ihren Ruhestand in Kanada verbringen woiien,
um ihren Kindern und Enkein nahe zu sein, deren auslândische Rente aber au.f dem.
zum Zeitpunkt ihrer Auswanderung erreichten Stand ruht und sich durch Inflation
und Geldentwertung verringert. Hauptzweck der internationalen Abkommen auf Ge-
genseitigkeit ist der Schutz von Personen, die im Lauf e ihres Lebens in mehr ais
einem Staat erwerbstâtig gewesen sind. Nicht immer k85nnen diese Menschen die Mil-
destbedingungen ftir eine Rentenzahiung aus der Pflichtversicherung erfüUien, ffir
die sie Beitrâge gezahit hat.
Lânder wie Frankreich, Italien, Grol3britannien und die Vereinigten Staaten,

aus denen in den ietzten Jahren viele Einwanderer nach Kanada gekommen sind, ha-
ben uns ihr Interesse an Soziaiversicherungsabkommen nach dem Gegenseitigkeits-
prinzip bekundet und in Vorbesprechungen unter Beh35rdenvertretern Vorschlâige ge-
macht, die sich auf verschiedene Kombinationen der kanadisehen Rentenprogramme
beziehen. Bis heute konnte Kanada nicht in angemessener Weise auf soiche Vor-
schlâge reagieren, weii die OAS und damit der Grundpfeiier unseres Renteneinkom-
menssystems nicht in die Verhandiungen einbezogen werden konnte.

Die iberwiegende Mehrzahl der Sozialversicherungsleistungen anderer Lânder ist
an Beschâftigungszeiten, in manchen Fâiien auch noch an Aufenthaitszeiten in dem
betreffenden Land gebunden. Die Hb3he der pers5nlichen Rente, die von jenen Lân-
demn zu zahien ist, richtet sich gewb3hnlich nach der Zahi der Beitrags- oder Auf-
enthaltsjahre, die der Antragsteller bei Erreichung des Rentenalters zurtickge-
legt hat.
Augerdem setzten die meisten Lânder ausdrückliche Beschrânkungen ftir die Zah-

lung von Sozialrentenbetrâgen mns Ausland fest. 50 zahien manche Staaten ihre
Renten nur an Leistungsberechtigte, die ein bestimmtes Minimum an Beitrags- oder
Aufenthaltszeiten zuriickgelegt haben. Andere zahien entweder nieinandem Rentenbe-
zilge mns Ausland oder sie beschrânken soiche Zahlungen auf ihre eigenen Staats-
biirger oder zahien keinerlei Anpassung an ihre Renten, sofern kein Sozialver-
sicherungsabkommen mit dem Lande besteht, in das ihre Rentenberechtigten ausge-
wandert sind.

Sowohl das geltende OAS-Gesetz wie auch die Gesetzesvorlage C-35 enthalten Be-
schrânkungen der zuerst erwâhnten Art, d.h. die Bedingung, dae der Rentenempfân-
ger mindestens 10 Jahre nach Vollendung des 18. Lebensjahres in Kanada wohnhaf t
gewesen sein mug, um dort eine Rente beziefren zu k5nnen, oder 20 Jahre, damit
sie mns Ausland gezahit werden kann. Auf âhnliche Weise, wie Kanada den Lei-
stungsanspruch schiitzen will, den bis zu eine haibe Million semner gegenwâr-
tigen Einwohner im Ausland erworben haben, kUnnten andere Lânder den Wunsch ha-
ben, im Wege von Abkommen nach dem Gegenseitigkeitsprinzip-dafiir zu sorgen, dae
Einschrânkungen wie die 20-Jahresregel flir die Zahlung von OAS-Renten mns Aus-
land, die Kanada für seine Rentenleistungen festsetzt, ebenfalis gemildert wer-
den.

Selbst wenn man das gegenwârtig gültige OAS-System zum Verhandlungsgegenstand
machen k53nnte, wâre es f Ur Gegenseitigkeitsabkommen unbrauchbar wegen des ibm in-
newohnenden "Ailes oder nichts"-Prinzips und wegen des unterschiedlichen Ge-
wichts, das es der Zahi der Aufenthaltsjahre in Kanada beimi3t. Im Gegensatz da-
zu sehen die entsprechenden Rentensysteme anderer Lâinder Leistungen vor, denen
Beitrags- oder Aufenthaltszeiten anteilmâl3ig zugrundegelegt werden.

Im Rahmen der internationalen Standardabkommen über die Sozialversicherung
wird die von den Regierungen festgesetzte Beschrânkung der Rentenzahlungen mns
Ausland dadurch iberwunden, daBý die Beitrags- bzw. Aufenthaltszeiten in jedem
der Vertragsstaaten zusammengezâhlt werden, um die Anwartschaft im Rahmen der
Rentensysteme des einen Landes oder beider Lânder festzustellen. Sobald die An-
wartschaft feststeht, berechnet jeder Unterzeichnerstaat nach seinen eigenen

(Schlu3 auf Seite 5)
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